Urlaubsantrag

Name, Vorname____________________________

Urlaub              _______________

Zusatzurlaub   _______________

Vikarinnen und Vikare erhalten aufgrund eines Beschlusses des OKR vom 17.05. 1994   31 Kalendertage Urlaub im Jahr

(d.h. im Jahr des Vikariatsbeginns 10 Tage, im Jahr des Vikariatsendes 5 Tage). Dies gilt unabhängig vom Lebensalter.

Bei der Berechnung der Urlaubszeit werden 7 Urlaubstage pro Woche berechnet.

Der Urlaub muss spätestens binnen vier Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres angetreten werden.

Urlaubsanspruch aus dem vergangenen Jahr = Resttage.

	Lfd.Nr.
	vom:                   bis
	erhaltene

Tage
	bleibende

Tage
	beantragte

Tage
	Resttage
	Antragsteller
	befürwortet

Mentor
	genehmigt

Rektor

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


